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Der n/erein führt den Namen ,Junr- und Sportvereino' (e.V.), hat seinen Sitz ln Euf'enbach und ist

beim Amtsgericht Günzburg unter der Nc. VR i92 in des Vereinsregister eingetragen-

ß&n/

Ber Verein ist §4itglied des Bayerischen Landes- §portverbandas e.V. und erksnnt dessen §atz*ag

und Grdnung an.

&$

a) Der Verein verfolgt ausschließlieh und unmittelb:u gemeinntitzige Zwecke iin Siri-rre des

Abschnitts ,,steuerbegünstigte Zweeke" der Abgabeordnung 1977 (AO L9"17)"

Eine Änderung irn Stetus Genieinntitzigkeit zeigt der Verein dem Bayerischen'Landes*

sportverband i.V. *A dem ftlr ihn zusti[ndigen Finanzamt für Körp*rschaften an'

Der Vereinszweek besteht in der Förderung der Allgemeinheit auf dem G*Lriet des Sports,

und der Prauctrtumspflege. Er wird insbesondere verwirklicht durch:

- Abhaitr.rng von Turn-, Spr*rt- und Spiel-,lbungen,

- Instandlialtung des §portplatzes und des Vereinsheirnes sowie der Turn- und Sportgeräte,

- Durchfilhrung von V;crsammiungen, Vorträgeri, Kursen *nd spartlichen Veranstaltungen,

- Ausbildung und Einsatz ron tactngerirä'-ß vor gebildeten Übungsleitera'

- n,flege des Brar:eht'rrns, insbesondere dureh Aufftihrung von'Iheaterstücken.

b) Der Verein ist selbstios tätig, er verfolgi irietrt in erster Linie eigenw"irtschaftiictre Zrryeeke.

c) Mittel des Vereins dixfen nur für die satzungsgemäßen Zweck verwendet werderr- Die

hditglieder erhatrten keine Zuwendungen u,rtMitteln des Vereins' Ausscheidende Mitglieder

haben keinerlei Anspr{iche auf das Vereinsvrrmögen.

d) Es darf keine Person dwch Ar.lsgahen, die dern Zweck des Vereins fremd sind, oder durch

unverhältuisn:äßi g hohe Vergütun g begtinstigt werd*n'

e) Der Verein ist politisch und konfessionell neu&'al.
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§4

a) Mitgiied kann jeder werden, der schriftiieh beim Vorstand r-un Aufna-hme nachsucht.

Der Aufi:ahrteafttrag lv{iaderjdhriger b*darf der Unters*hrifi. der gesetzlichen Vertreter.

uber dte Auhrahme entscheidet der Vorsta:rd. Lehnt dieser den Aufnaluneantrag ab, so kann der
Setroffene Eerufung beint Vereinsaussehuss einiegen. Dieser entseheidet endsülti s.

L

b) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
Der d*m Vorstand gegenriber sehriftlich rrr erklirende Austritt ist jeclerzeit zum Ende des
Geschäfrsjatues m:ögl ich"

c) tsin MitglieC kar.n ai:s dem Verein ausgeschic,ssen werden,

- wenn es erhehlieher weise gsgprr den vereinszureck verstößt_
- vorsätzlieh oder grob fahrlä*sig oder in sonstiger Weise sich grober unci wiederhctrter

Verstöfie gegen die Vereinssatzung sctrruldig macht,
- bei unehrenhaftem Betragen innerhatrb oder außerhatrb des Vereinslebens oder bei Verlust
der bürgerlichen Ehrenreehte,

- bei groben unsportlichem oder unkameradschaftlichen Verhalten,
wenn es innerhalb eines Jalres seiner Eeitragptlicht trotz zwei.maiiger schritlisher
Mahnungen nioht naehkommen isr, ..=

- aus sonstigen sehwerwiegenden, die Vereinsdisziplin berührenden üninden.

Über den Ausschluss entscheidet der Vereinsausschuss mit Zweidrittelmehrheit. Dem fu{itgtied
ist vorher Gelegenheit zur Außerung ru geben. Gegen den Fesehluss des Vereinsausschusses ist
inrierhalb von vier Woehen nach Eekanntga'ne die sshri*lieU* Änrufung ei*r
Mitgiiederversainmlung rullissig. Diese entssheidet dann n.rit Zweidriuähehrheit der
erschierienen
i*'fitgiieder auf iixer ordentlichen Versan:.r:rluag, softni keine auJserordentlicire
Mitgliedemersamrnlung stattfindet.

__W-enn 
es die Interessen des Vereins gebietet" kann der Vercinsauschuss seine* Bes*hluss ftir

vorläufig voliziehbar erkiären.

d) Die lViederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitglie{is ist frühestcns naeh Ablauf eines.tral*es
möglich. Über den ,Antrag entsc-i:eidet das crgan, ä*s t*trtfich über den Ausschiuss entschie«len
hat.

e) Ein Mitglied kann unter den in e) geaannten Voraussetzu&gen du"ch einen Xierweis oder eine
Geidbuße bis zum Betrag von € 10ü,00 und / ader mrt einer Spen"e von längsten einem Jahr an
der Teilnaiune aä sportllehen oder sonstigeü Veranstaitungen des Vereins Jcier der Verbände,
welchen der Verein angehört, gemaßregelt werden.

f) AIle Beschlüsse sind dern betrcfFenen Vereinsrqitglied ntittels eingesclyiebe*en Briefeszurustellen 
-3-
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g) in allen Fällen des Ausscheidens ais dem Verein (Astritt, Ausschluss, Tod) erlöschea alle
Mitgliederrechte xnd lvfitgliederpflichten, unbeschadet des Anspruchs des tereiss auf,
rückstlindige Beitrags- oder sonstige Forderungen.

Die Mitgtiedschaft ist nicht vererbiich.

h) Der verein umfasst ordentliche und außerordentliche Mitgiieder.

ürdentliehe Mitglieder sind als.live und passive &.{itgiied*r, die das 18. Lebe*sjahr vollenriet
haben.

Außerordentliche tvlitglieder sind aktive und passive Miigiieder, die das l B. Lebensjalu nach
nicht'rollendet haben-

Aktive fu{itglieder sind soic}re, die sie}r in einer oder *rehreren Abteilungen regelmiri}ig
rurnerisch, sportlich oder in anderer'Weise betätigen.

Passive Mitglieder, sind solehe, die den Zweck des Vereins fiirdern. ohne regeimäßig
ruraerisch, sportlich oder in anderer Weise tätig werden.

i) Fersonen die den Zwesk des Vereins in besonderem h,{aße gefordert haben. können dursh
Besehluss des Vereinsaussehusses zu Ehrerunitgliedem ernannt werden" Elrenmilglieder haben
R-echte und Ftliehten der ordentlichen Mitglieder, sie sind jedoch von der Beitragsählung
hefreit.

L

Mitgliedcr, weiche dem verein tangiährig angehören, werden geehrt.

§3

§r-eneinsorgame sänd:
%

n\ rl.or l/nrefq-ri

b) der Vereinsausschuss
c) die Mitgliederversamrnlung

§6

frer Vonstand besteht aq* deryl

- ä" Vor"sät"semdemu

- ?. Vox"säfeexadem,

- Kassiener,
* §ahrif'tfr&hner,
- Jug*nd§eiter {üm}

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertretes durch den 1. ocier Z. Vorsitzenden.
4-
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ieder von lhnen ist ailein vefiretungsberectrtig;t. Die beiden Vcrsitzenden sind Vorstand i:::
Sinne des § 26 BGB' inr. innenverhältnis ist der 2: Vorsitzende zur Vertretung nur berechtigt. wenn
der 1. Vorsitzende verhindert ist.

Üer Vorstand wird dureh Beschluss der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jal:ren
gewählt. Er bleibt bis zur satmr:gsgemäßen Bestellung cles nächstee Vorsrindes im Amt.
Mshrere vorstands-Amter können sicht in einer Ferson ver*inigl werden.

§cheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Amtsperiode aus, ist vorn Vereinsausschuss
innerhaib von 2i Tagen fi:r cien R-est der funtszeit ein neues Vorctandsmitglied hinzu zu wähien.

Der Verein wird gernäß § 26 tsGE gericlrtlieh und aul)ergerishtlich durch den Vorsitzen,len
und den siellvertretenelen Vorsitzenden vedreten.
Sowohl der Vorsitzende ais auch der stellvertretende Vorsitzende sind jeweiis
einzelvertretungsberechtigt und befugt. Rechtsgeschäfte bis zu einem Eetrag in Höhe r:on
einsshiießlich € 5.000,00 für don verein verbindlich einzugehen.
Für Rechtsgeschäfte in Höhe ab € 5.000,01 und für Grundstücksgeschäfte jeglicher Art isr die
zustimrnung oder senehmigung ries vorstandes erforderrieh"
Im trnnenverhäitnis giit jedocli, dass der stellvertretende Vorsiteende ni6 bei Vertriinderu:lg des
V*rsitz-enden zuI'verhetung befugt ist sowie, dass der Vorsitzende, bei dessen VerhindeÄng der
ctellrrp*teatorrlo tr/^*.l+-^^l^,.r.:^ ^:"^f^^r-^- n---t-!a- i 1 r I t?,slUtiYLriiLLC,irLic v 6JrsiLzcnGe, fite e!.nlaenen \reschalte der iäuieneien Verr.vaitung seibstäncilg führt.
Eine Vorstandssitzung kann von jedern Vorstan<lsmitgllecl einberufen rverden. äir*. vorieeägen
Mitteilung des Beschlwsgegenriandes bedarf es nicht.

Der Kassierer eriedigt die Kassengeschäft.

Der Soiuiftführer fertigt die erforderlichen Protokolie an und erledigt die schriftiichen Arbeiren

Der Vorstancl ist berechtigt zu seiner Beratung und lJnterstützung beim Ablauf des
Vereinsgeschehen und aur Förderung des Vereinszweckes Aussohusse für besondere Aufgeben
einausetzen, insbesondere

a) den Spielausschuss
b) den.Iugendausschuss
e) den §portpiatzanssehuss
d) den Vergn{igurrgsaussc}russ
e) den Altesten- oder Ehrenrat

Die Festselzung des Aufgabenbereichs, der A-nzahl der Ausschussmitglieder sowie die Wahl und
Äbberufung der Ausschussmitgiieder, obliegr dem Vereinsausschuss.

L
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§7

&eq -Vs rewsp rg gs e&-q! ss . &es eEh r- a 3{§l

- den Vorstandsmitgiiedern"
- den Beiräten,
- den Abte{lungsleitem"

Die Aufgaben des verei*sausschusses xiegen in der ständige* Mitwirkung bei der Führung der*esehitfte dur';h den Vorstand. Dem vereimsaussetrws steäen ins-besondele die trtechte naeh
§ 4a) , 4c) und 4e) sowie naeh § 6 dieser satzung zu.

Dem Vereinsausschuss können durcir clie h{itgiiedenersarnmiung weitergehende Aufgaben
zugewiesen werden. Im tibrigen nimmt er die Aufgaben wahr, zu oi* keiä anderes vereinsorgan
ausdrücklich hestirnrnt isr.

Der I ' urid 2. Vorsitzende leitet die Sitzungen des Vereinsausschusses. Er beruft den
vereinsausschuss ein, so oft eias {nteresse des Vereir:^s <iies erfbrd.ert oder wenn ein Drittel der
Vereinsaussctrussrnitglieder dies beanhagel4 aber mindesten rweimal im Jahr.

iler vereinsausschuss ist beschlussfi{tiig. Die Besehliisse werden nrit ei*faoher Mahrheit derablegebenen §tirnmen gefasst und z*ä mündlich, sonie das Gesetz ader die drr"d;ä"*i*.**
anderes vorschreiben oder der Vereinsaussehuss im Einzeifall nieht etwas anderes Lnesehließt. BeiStimmengleichheit entscheidet die §tirnrne des die Sitzung leitenden vorsitzenden.

Die Mitgtieder des Vereinsausschusses können zrir Vorslandssitzung g*laden werden" Ein
§tirnmresilt steht ihnen dort nicht zu.

Ü.ber die Sitzung eles vereinsaussehusses ist eine Niedersshritl auftunehn:en und vornQ'i+*'*^-l^i+^- -^-"-:^ ^:-- - -- c ? . 
^, 

A.ii) r tzi.Är iB5 i rii rrr süw]e et fi enr §f hm ftltihler zu [Jnrerzeieiinen.L

§8

Die ardentliche Mitgli*den'ersarnrnla:ng findet einmal im Katrenderjahr statt. Eine außerordentliche
fu{itgliederversamrnlung muss stattfinden, u/e!$r dies von einem Frinftel der V*reinsmitglieder
schriftlicir und unter *\ngaben der Grtinde und d.es Zwecks heim Vorstand beantragt wird und kannstattfinden" wen-lt der Vorstand dies boantragl.

Die Eintrcrufung zu-allen hditgliederversammlungen erfolgt rwei Wochen vor dem
versammlungstermin dureh den v*rstand. h{lt där sehrifttohen Einberufung ist gleichzeirig ciieTagesorCnung bekarurt rugeben, in der die zur Äbstirnmung gesteliten F{aupiant*ige ifuem
wesentlichen Inhalt nach zu bezeichnen sind. §ie schriftticie Einberufung i.*n auch über dasGemeindebiatt des Marktes Brirtenbaeh oder über die Gilnzbirger Zeitun! *rfolg*rr.
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Anträge zw Mitgliederversarnmlung sind schriftlich beim Vereinsausschuss mindestens eine
Woche vor der Mitgliederversammtrung, einzureichen,

Die Mitgliederversammlung beschlielSt tiber den Vereinsbeitrag. die Entiastung und Wahl des
Vorstandes und des Vereinsauss*husse, über Satzungsäinderungen sowie Uber alle Funkte, die
Üegenstand der Tagesordnung sind. Die Mitgliederversammlung bestirnmt jervei!s für ein Jahr
einen zweiköpfigen Früfungsausschuss, der die Kassenprüfung iiber.aimmt und der
Vereinsversamrntrung Eericht erstatter. Die Prüfung erstreckt sich nur auf die ordnungsgemäße
Ei;ch- und Kassenftihrung" wobei sieh Beanstandungen der R.evision nur auf die fuchtigkeit der
Belege und der Buchung, nicht aber auf die Zweclcnäfiigkeit oder l.lotrvenrligkeit der Ausgaben
und Einnahmen erstrecken können.

Wahl- und stit-rrtnherechtigt sowie wählbar sincl aiie Vereinsn:itgiieder, die am Ta.ge,ier
V*rsarnrnlung das 18. Le'bens.|ahr vollendet ha'ben.

Die Mitgliederversarnmlung ist ohne H.ücksicht auf die Zah! der erscheinenden Mitglieder
hreschlusstiihig.

Die hditgliederversamnelung entseheidet bei Beschli.issen und Wahlen mündlieh mit einfacher
Stimmenmehrheit, soweit die Satzung oder das Gesetz nieht anderes bestimrnen oder mindestens
ein Fünftel der erscheinen Mitglieder getreim (schriftlich) wahl verlangen.

§en vcrsitz in der Mitgliederversarunlung fiJhlt der l. oder 2. vorsitzencie.

Llf, w'ürhr rjer 1. V.r.ritzencle verhinden
ist. Sind beide Vorsitzende venhindert, wählt die Mitgliederversarnmiung einen Vorsitzenden.

Bei tler \Yahl des 1. Vorsitzenden rnuss der Gewäi:-lte mindestens die Hälfte der abgegetrenen
Stimmen auf sich vereinigen. V/ird diese.&feirheit nicht en'eicht, so ist in einem Z.-Wähtgang eine
Stichwa-hl zwischen den beiden Kandidaten des i. w*ahlganges vorzunelunen, die die meisten
Sti:nnten auf sich vereinig5t hahen.

Bei dieser Stichwaiil entscheiclet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Sofern dann
Stimmengleiehheit besteht, entseheidet zwischen den beiden Kandidaten das Los.

Stimmenenthaltungen rind ungültige §tirnmen geiten ais nicht abgegelrene Stimmen. Nicht.
abgegebene Stimmen sind aueh leere Stirnmzettel bei selui&licher Abstimroung.

iände::tqlet Faragraphu* d.er 5ia,or*::p !ll i:,*,i 'li.i:::ii.ii'i,i;;iifi ;1-,::?t5ieilf,.ii :i*ii: ;f,:üsil,;r::r.
*er volig*a*elei"re !vofriaut tui-lss r.#n-r s i,i:.it;:rjt vr:i'd.er i.djiul:=i1*rilqtr:.*:lm;r,iri11{.j:ui i:.insi*li,c
aufliegen"

L
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§.ü

Fiir die in: verein trekiebenen §parten können mit Geneimigung des vereinsausschussesÄbteilu§gen gebildet werden' Dän Abteilurigen rt*lrt nu*lr-Maßgabe der Beschlüsse des1s'ereinsausschusses 
das R-eeht n:, in ihren elgenen sportiichen Eereich tätig n: sein.

[]ie Äk+-i1,.*^^"^ l.x-Lar§ .tslur.€irlrngsn Korulen kein eigenes Venaögen bilden.

L

§1s

Das Geschäftsjahr isr ein Kalenderjahr"

O f {aauu
ö o&

Bei Eintritt in den v-eyin ist-.iedes fuflitglied.zur z9l*g einer eventuellen A,;fnalunegebu-hr und
9Y: ryiT*ces velpflichtet. Üben oie rgd'he dieser c*üuä.ääe beschliegt die ordenrtricheMitgliederversamrnlwtg, über die Fdltigkeit der vorstand- öi* naltgti.der des vereins sindweiterlain verpftrichtet:

- die ziele irnd deir z'seck des vereiras naeh besten Kräften zu fördem.- das Vereinseigenfunr schonend unri nflr"c.linlr -, xr-n^.*r-r.
- die Beschitii"E *a an"'ä*Eöä# 

"5,*IääI-ä1ä-Jä*,*.*- und den Mitgliedsbeirrag uno äie Aufnahmegeul* rectrtzeitig zu enrrichten.

§ää

Die Mitgliederversarnrnlung kann eine Geschäfts-" Finama-, Recltts*" *nd ein* "iug*ndordnutrg xriteinfacher Stimrnenmehrheit beschließen"

a ä-$

Die AufiÖs*'rg <ies vereins kann aur in einer eigens zu <iiesem zweek und unter Einhaltung einervierwöchigen Frist einberufenen fo{itglied***.J**i".rgär*hrossrn werden. In dieserversammlung müssen vier Ftinf,tei dä nairy;eder an*es?na ,*in Zur Besehtuiraur*g ist eineDreiviertelmehrheit rier erschienenen Mits.!ieder hnr,yen,lis p^..*, ^i.- - h
zustande, so isr innerhdl y?n I 4 ia;"1+"-ffi,:öHl;i?;änl#i ää:ffi*ffffi ä:-olme Rücksicht auf die zalrl der asdesenden h{itgli.a*. E"lrrr,ussfäJrig ist. Darauf ist bei derEinberufrurg hinzu weise{L
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in der gleichen Versaarrnh.mg haben die &4itglieCer den 1. und 2. V+r.sitzender: als
gemeinsamvertrefungsberechtig;ten Liquidatoren zu besteilen, deren Aufgabe sich nach
§ 47 ff,. BGB richten.

Ftir die Verbindlichkeiten des Vereins halten den VereinsgXäuhigern nur das Vereinsvermögen.

Eei AuflÖsung oder Au{hehung rjes Vereins oder bei S/egfall seines bisherigen Zwecks *illt das
Vermögen des Vereins an die }darktgemeinde Burtenbach, die es unririttcibä und aus sr;hiießiiclt
fiir gemeinnritzige zu,eeke im §inne der satzung zu vem,/en<ien hat.

Beschtrüsse über die Auflösu:rg des Vereins sind dem zusländigen Finaclzarnr anzwreigen.
Sarzungsfindenrngen" welche die in § 3 ge*annten genieinn{itzigen Zweck* betreffbn, bedürfen,Cer
Einwi I Ii gung des zustilndigen §rinanzanttes.

§ä4

Diese §atzung tritt sofort in Kraft.

Burrenbach" S6.Juni.20 1 2

,.,...,,%
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{Jugendleiterlini
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